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21. Jahrgang Schweizerische 1. Mal 192?

Taubstummen Aeitung
Organ der schwch. Taubstummen und des „Schweh.Fürsorgevereins für Taubstumme"

Erscheint am 1. und 15. jeden Monats

AsdaAîon und Geschäftsstellen

Eugen Sutsrmsistsr, Gurtsngasse ö, Bern
Postcheckêonto III/NS»

Zîsdaktionsschlup vier Tags vor Erscheinen

Nr. 9

Nbonnemsntsprsis:
Schweiz jährlich 5 Fr., Ausland Goldinarê

Insertionspreis:
Die einspaltige Pstitzeile 30 Ap.

Für die Einsamen.
„Da verließen ihn alle Jünger und flohen."

Matth. 26, 56.
Da war Jesus einsam und schmeckte die

Bitterkeit des Verlassenseins in äußerer und
innerer Not. Das hat er durchgekostet und
kann deshalb den Einsamen sagen: „Ich weiß,
wie dir zu Mute ist. Du darfst darum nicht
sagen, du seiest ganz einsam und verlassen,
denn ich weiß, was es heißt: einsam sein. Es
schlägt ein Herz im Himmel, dem du deine

Klagen klagen, deine Tränen weinen darfst!" —
Das ist Jesus, er tröstet recht.

Zur Belehrung

— Für das «Studium der Kraukenverstche-
ruug für Laubstumme hatte der Schweizerische
Taubstummenrat einige vollsiunige Taubstum-
menfürsorger zur Beratung herbeigezogen, so auch
die Herren Pfr. Weber in Zürich und Direktor
Bühr in St. Gallen, die sich opferwillig damit
befaßten. Zu unserm Nutz und Frommen mag
hier stehen, was sie darüber berichten.

Pfr. Weber:
1. Die Krankenversicherung als Obligatorium

wird wahrscheinlich mit nächstem Jahr im
Kanton Zürich Tatsache werden.

2. Weder die Stadt noch andere Gemeinden
werden wahrscheinlich eigene Kassen einrichten,

sondern sie werden die noch nicht versicherten
Leute nötigen, sich einer der bestehenden und
bundesrätlich anerkannten Kassen anzugliedern.

3. Der Entscheid, wo sich ein bisher noch
nicht versicherter Taubstummer anschließen soll,
wird sich darnach richten, wo er die bessern

finanziellen Aussichten hat.
4. Es ist für jede Kasse von Vorteil, die

bundesrätliche Genehmigung zu besitzen.
Dadurch wird sie teilhaftig:
a) des bundesrätl. Beitrages von 3'/z—5 Fr.

pro Mitglied;
ö) des kantonalen Beitrages von 1—2 Fr.

pro Mitglied;
^ des städtischen Beitrages von 1—(?) Fr.

pro Mitglied.
5. Ohne Kenntnis von Stand und Leistungsfähigkeit

der zürcherischen Taubstummen-Krankenkasse

vermute ich doch, daß es für die
Gehörlosen vorteilhafter wäre, sich einer großen
Krankenkasse (Allgem. Krankenkasse der Stadt
Zürich oder „Helvetia") anzuschließen. Diese
haben für Zeiten besonders starker Inanspruchnahme

Reserven (die Helvetia z. B. über 4 Mill.).
Eine Kasse ohne Reserven bringt in Epidemiezeiten

ihre Mitglieder in die Gefahr, daß sie

ihnen nichts helfen kann, trotzdem sie vielleicht
jahrzeutelang Beiträge bezahlt haben.

6. Ich kann für die Taubstummen keinen
Vorteil darin sehen, daß sie für ihren
verhältnismäßig kleinen Kreis eine eigene Kasse haben.
(Für die Blinden steht die Sache anders, da
diesen seit Jahren zwei Blindenfonds einen
schönen Teil ihrer Mitgliedsbeiträge bezahlen.)

7. Ein Hindernis für die Aufnahme Gehörloser

in die allgemeinen Krankenkassen besteht
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